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Der Nachzug setzt voraus, dass das Kind ledig ist und im Zeitpunkt der Antragstellung das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 20. Folgende Unterlagen sind für einen 

Antrag auf ein Visum zum Kindernachzug im Original und 2 Kopien vorzulegen. Nutzen 

Sie dieses Infoblatt als Checkliste . 

 2 in deutscher Sprache vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antragsformulare 

 1 eigenhändig unterschriebene Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 Aufenthaltsgesetz 

 Gültiger Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 20) 

 2 Passfotos (siehe Infoblatt Nr. 20) 

 Internationale Geburtsurkunde des Kindes („Formül A“) 

 Auszug aus dem Personenstandsregister („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) 

beider Elternteile (auch wenn die deutschen Eltern vorher die türkische Staatsangehörig-

keit hatten). Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt 

sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, 

Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. 

 Wenn die Eltern zwischenzeitlich geschieden wurden: Scheidungsurteil oder anderweiti-

ge gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht 

 Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: Notariell beurkundete 

Einverständniserklärung dieses Elternteils zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in 

Deutschland oder entsprechende rechtsverbindliche Entscheidung einer zuständigen Stel-

le jeweils mit deutscher Übersetzung 

 Aktuelle Meldebescheinigung („İkametgah İlmuhaberi“) des in der Türkei lebenden El-

ternteils 

 Kopie des deutschen Personalausweises oder Reisepasses oder des Aufenthaltstitels des 

in Deutschland lebenden Elternteils 

 Vollmacht des Sorgeberechtigten, falls dieser bei der Antragstellung nicht persönlich er-

scheint, mit deutscher Übersetzung 

 Kinder zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr, die ihren Lebensmittelpunkt nicht gemein-

sam mit ihren Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil nach Deutsch-

land verlegen möchten: Hier kann die Visastelle unter Umständen einen Nachweis ver-

langen, dass die deutsche Sprache beherrscht wird (mindestens Niveau C1 des Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens - www.europaeischer-referenzrahmen.de). 

Da bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Visumerteilung auch innerdeutsche Be-

hörden zu beteiligen sind, ist mit einer mehrmonatigen Bearbeitungszeit zu rechnen. Bitte 

haben Sie dafür Verständnis, dass die Visastelle vor Ablauf von drei Monaten nach voll-

ständigem Vorliegen der Antragsunterlagen keine Auskünfte zum Stand des Verfahrens 

machen kann. 

Umfassende Informationen zum Leben in Deutschland finden Sie unter www.integration-in-

deutschland.de auf Deutsch, Türkisch und Englisch. 
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